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Danke
Retten, Löschen, Schützen, Bergen – das ist das Motto der Freiwilligen Feuerwehren und auch im vergangenen Jahr hat die
Feuerwehr Priestewitz dies in 28 großen und kleinen Einsätzen tatkräftig unter Beweis gestellt. Das Jahr 2014 hat der Frei-
willigen Feuerwehr Priestewitz viel abverlangt und gezeigt, wie unentbehrlich diese freiwilligen Helfer für uns sind. Ich erin-
nere an den Hausbrand in Porschütz oder die Laubenbrände in Priestewitz. Wieder einmal stellte sich dar, wie wichtig es ist,
eine freiwillige Feuerwehr einsatzbreit zur Verfügung zu haben.

Das Wichtigste aber sind die Menschen, die sich uneigennützig für den Dienst für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen,
sich intensiv ausbilden und Tag und Nacht für den Einsatz bereit sind. Diese Kameraden und Kameradinnen erbringen Op-
fer sowie Risikobereitschaft und tragen eine große Verantwortung.

Deshalb danke ich allen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern für ihr großes ehrenamtliches Engagement. Das ist keine
Selbstverständlichkeit und jedem Einzelnen hoch anzurechnen. Dafür verdienen die freiwilligen Feuerwehren unser aller Un-
terstützung!

Die Ortswehren der Gemeinde Priestewitz verfügen derzeit über 132 aktive Mitglieder und 127 inaktive Mitglieder in der Al-
ters- und Ehrenabteilung. Die Einwohner der Gemeinde Priestewitz können auf ihre Feuerwehr zählen, sie treffen auf eine
gut ausgebildete Truppe.

Danke für die Bereitschaft zu helfen, notfalls auch die Gesundheit einzusetzen und die vielen Stunden in der Freizeit zu op-
fern. In diesen Dank darf ich auch ganz besonders die Angehörigen der Feuerwehrkameraden und -kameradinnen mit ein-
beziehen, die mit großem Verständnis den Dienst in der Feuerwehr mittragen.

Ich wünsche unseren Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, dass sie stets gesund und wohlbehalten von
ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Gut Schlauch! Frentzen, Bürgermeisterin

Auszeichnungen bei der Jahreshauptversammlung der Ortfeuer-
wehr Priestewitz, Stellvertretender Kreisbrandmeister Roland Fähr-
mann, Gottfried Zscheile, Bürgermeisterin Susann Frentzen, Karl-
Heinz Uhlig, Ortwehrleiter Ralf Reiche, Kamerad Tommy Weber,
Gemeindewehrleiter Uwe Troschütz (v.l.n.r.).

Auszeichnungen bei der Jahreshauptversammlung der
Ortfeuerwehr Gävernitz, Bürgermeisterin Susann Frent-
zen, Kameraden André Pinkert, Frank Lehmann, Mi-
chael Pinkert,  Gemeindewehrleiter Uwe Troschütz, Ka-
meradin Christine Pinkert und stellvertretender
Ortswehrleiter Kam. Ricardo Ladkau (v.l.n.r.).
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Termin Gemeinderatssitzung 2015
Die nächste Gemeinderatssitzung 2015 findet voraussicht-
lich am Mittwoch, dem 25.3.2015, 19 Uhr
in der Gemeindeverwaltung Priestewitz statt.
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung dazu ent-
nehmen Sie bitte den Bekanntmachungen in den Schaukäs-
ten.                                              Frentzen, Bürgermeisterin

Blutspende
Eine Gelegenheit zur nächsten Blutspende besteht am Freitag,
dem 13.3.2015 in Priestewitz, Schule für Erziehungshilfe, Strie-
ßener Str. 3 von 15.00-19.00 Uhr.

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1   
Montag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 Uhr

Meldeamt · Telefon 03522/5114-16
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: geschlossen

Öffnungszeiten Gemeindebücherei
Dorfgemeinschaftshaus Zottewitz, Seußlitzer Straße 13
jeden 2. Donnerstag im Monat 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

Wichtige Telefonnummern
Gemeindeverwaltung Priestewitz 03522/5114-0
Landratsamt Meißen 03521/7250
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei Notruf 110
Giftnotrufzentrale Sitz in Erfurt 0361/730730

Ehrung von Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehren der Gemeinde Priestewitz 
von September 2014 bis März 2015

für 10, 25 bzw. 40 Jahre aktive Mitgliedschaft 
mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen am Band 

Weiß, Steffen 10 Jahre OFw Baßlitz
Wetzig, Frank 10 Jahre OFw Kmehlen
Kuhnke, Norman 10 Jahre OFw Kmehlen
Eichler, Tom 10 Jahre OFw Gävernitz
Gerlach, Heiko 10 Jahre OFw Priestewitz
Lehmann, Frank 25 Jahre OFw Gävernitz
Pinkert, Michael 25 Jahre OFw Gävernitz 
Hähne, Matthias 25 Jahre OFw Priestewitz
Felchner, Fredi 25 Jahre OFw Zottewitz
Klingner, Gerd 25 Jahre OFw Zottewitz
Oppor, Peter 25 Jahre OFw Zottewitz
Pinkert, Christine 40 Jahre OFw Gävernitz
Baehring, Werner 40 Jahre OFw Priestewitz
Henze, Gerald 40 Jahre OFw Zottewitz

für 10, 40, 50 und 60 Jahre treue Dienste mit dem 
Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes

Schaar, Monika 10 Jahre OFw Baßlitz
Grübler, Martina 10 Jahre OFw Baßlitz
Rendke, Heinz-Herbert 40 Jahre OFw Lenz
Rüger, Klaus 50 Jahre OFw Baßlitz
Knüppel, Siegfried 50 Jahre OFw Zottewitz
Kunze, Siegfried 50 Jahre OFw Zottewitz
Kunze, Gunter 50 Jahre OFw Zottewitz
Gottschald, Siegfried 50 Jahre OFw Lenz
Kutzner, Arthur 60 Jahre OFw Zottewitz
Rau, Horst 60 Jahre OFw Baßlitz
Uhlig, Karl-Heinz 60 Jahre OFw Priestewitz
Zscheile, Gottfried 60 Jahre OFw Priestewitz

Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr 
der Gemeinde Priestewitz 2014

Ich freue mich, folgende neue Mitglieder in den Reihen der Feu-
erwehr begrüßen zu dürfen:

Weber, Ricardo OFw Strießen
Eichler, Tom OFw Gävernitz
Liebmann, Oliver OFw Zottewitz

Befördert wurden im Jahr 2014 
folgende Kameraden:

Lehmann, Sven OFw Strießen zum Brandmeister
Eckert, Sascha OFw Strießen zum Löschmeister
Schnee, Axel OFw Strießen zum Löschmeister

Aufruf 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
mit den stetig steigenden Asylbewerberzahlen in Deutschland in
2015 stehen nun auch der Landkreis Meißen und die Kommunen
vor der gesetzlichen Herausforderung, geeignete kommunale
Unterbringungsmöglichkeiten bereitzuhalten.  Die Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde sind nahezu erschöpft.
Aus diesem Grund werden Sie sofern Sie als privater Anbieter In-
teresse haben Wohnraum zur Verfügung zu stellen, höflichst um
Mithilfe gebeten. 
Interessenten können mit mtl., ortsüblicher Kaltmiete je nach La-
ge, Zustand und Ausstattung zw. 3,50 und 5 € pro m², bei mtl.
Vorauszahlung auf Nebenkosten mit 2,50 bis 3,50 € lt. veröf-
fentlichten Zahlen Landratsamt, rechnen. 
Kontakt:  Gemeindeverwaltung 03522/51140 oder Kreisord-
nungsamt  unter der Email ordnungsamt@kreis-meissen.de
bzw. Telefon: 03521 725-1402
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Frentzen, Bürgermeisterin

Änderung der Probealarmierung Sirenen
Aufgrund der Schließung der Rettungsleitstelle Riesa ab 3.3.2015
und der Übernahme der Aufgaben für den Gesamtlandkreis Mei-
ßen durch die Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Dresden wer-
den die Zeiten der Probealarmierung  der Sirenen vereinheitlicht.
Ab dem 4.3.2015 findet eine Probealarmierung der Sirenen der
Gemeinde Priestewitz nur noch an jedem 1. Mittwoch im Mo-
nat, 15:00 Uhr statt. Auf Grund der Laufzeiten der Alarmadres-
sen im System kann es zu geringfügigen Verzögerungen kom-
men.
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Elternbeiträge ab 1.4.2015 für die Kinder-
tagesstätten in der Gemeinde Priestewitz
Die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen der Ge-
meinde Priestewitz ab 1.4.2015 werden gem. Gemeinderats-
beschluss Nr. 04/15 vom 28.1.2015 und entsprechend der Be-
stätigung des Kreisjugendamtes Meißen vom 8.1.2015 bekannt
gemacht: 

vollständige Familien Alleinerziehende
Kinder bis Vollendung des 3. Lebensjahres

Betreuungs- 9 h 6 h 4,5 h 9 h 6 h 4,5 h
zeit EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Kind 198,21 132,14 99,11 190,21 126,81 95,11
2. Kind 159,21 106,14 79,61 153,21 102,14 76,61
3. Kind 18,21 12,14 9,11 18,21 12,14 9,11
4. Kind u.w. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres

1. Kind 119,32 79,55 59,66 114,32 76,22 57,16
2. Kind 95,32 63,55 47,66 92,32 61,55 46,16
3. Kind 9,32 6,22 4,66 9,32 6,22 4,66
4. Kind u. w. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kinder vom Schuleintritt bis Vollendung 
der 4. Klasse (Hort)

Betreuungs- 6 h 5 h 6 h 5 h
zeit EUR EUR EUR EUR

1. Kind 69,80 58,17 66,80 55,67
2. Kind 55,80 46,50 53,80 44,84
3. Kind 4,80 4,00 4,80 4,00
4. Kind u. w. 0,00 0,00 0,00 0,00

Priestewitz, 30.1.2015
Frentzen, Bürgermeisterin

Beschluss-Nr. 01/15
Bestätigung der Tagesordnung 
Abstimmung: Ja: 15 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 02/15
Bestätigung der Niederschrift vom 17.12.2014
Abstimmung: Ja: 13 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Beschluss-Nr. 03/15
Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2015
Abstimmung: Ja: 12 Nein: 1 Enthaltungen: 3

Beschluss-Nr. 04/15
Beschluss über die Elternbeiträge ab 01.04.2015 für die Kin-
dertageseinrichtungen Priestewitz 
(s. öffentliche Bekanntmachung)
Abstimmung: Ja: 15 Nein: 1 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 05/15
Zustimmung zur  Annahme und Vermittlung von Sach- und
Geldspenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für
den Zeitraum 01.07.2014 bis 31.12.2014 
Abstimmung: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 06/15
Zustimmung zum Abschluss eines Honorarvertrages für die
Tragwerksplanung mit dem Ingenieurbüro Bauplanung Dipl.-
Ing. (FH) Volker Wahode, Zabeltitz für die Maßnahme „Ersatz-
neubau Hort an der Grundschule Priestewitz“ 
Abstimmung: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 07/15
Zustimmung zum Abschluss eines Honorarvertrages für die
Fachplanung Technische Ausrüstung – Elektroinstallation mit
dem Ing.-Büro Franz Stadelhofer, Großenhain für die Maßnah-
me „Ersatzneubau Hort an der Grundschule Priestewitz“ 
Abstimmung: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 08/15
Beschluss zur Vermietung der kommunale Wohnung in Pries-
tewitz, Großenhainer Straße 7, 2. OG  
Abstimmung: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 09/15
Zustimmung zum Antrag auf Vorbescheid für das Vorhaben  -
Neubau einer landwirtschaftlichen Anlage – Errichtung Pferde-
koppel mit massiven Holzzaun, Errichtung abgesandeten Reit-
platz mit Umzäunung (20 m x 60 m) und abgesandeten Reit-
bahn um die Pferdekoppel - Flurstück-Nr. 153/2 der Gemarkung
Dallwitz 
Abstimmung: Ja: 15 Nein: 0 Enthaltungen: 1

Beschluss-Nr. 10/15
Zustimmung zum Antrag auf Baugenehmigung für das Vorha-
ben - Ersatzneubau Hort, Turnmehrzweckhalle und Fassaden-
sanierung Grundschule Priestewitz, OT Lenz -  TO 2 – Hortan-
bau  - Flurstück-Nr. 220/2 der Gemarkung Lenz 
Abstimmung: Ja: 16 Nein: 0 Enthaltungen: 0

Beschluss-Nr. 11/15
Personalbeschluss
Abstimmung: Ja: 14 Nein: 0 Enthaltungen: 2

Beschlüsse des Gemeinderates
vom 28.1.2015

Einladung 
Am Dienstag, dem 31.3.2015, findet um 19.00 Uhr im
Gasthof Stauda  eine Versammlung der Mitglieder der Jagd-
genossenschaft Priestewitz statt.Dazu sind alle Eigentümer
jagdlicher Flächen der Gemarkungen Priestewitz, Stauda  und
Kottewitz herzlich eingeladen.

Tagesordnung: 1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Vergabe der Jagdpacht 
5. Sonstiges 

Thomas Sommer, Jagdvorstand

Die Jagdgenossenschaft Priestewitz schreibt zum 1.4.2015 die
Jagdflächen der Gemarkungen Priestewitz, Stauda und Kotte-
witz zur Verpachtung aus. Die bejagbare Fläche umfasst ca. 650
ha und wird auf 9 Jahre ausgeschrieben. Angebote können
schriftlich bis zum 22.3.2015 bei dem Jagdvorsteher Thomas
Sommer, Priestewitzer Str. 10 in 01561 Priestewitz eingereicht
werden. 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Priestewitz für das Haushaltsjahr 2015

I. Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Ge-
meinderat in der Sitzung am 28.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen (Beschluss-Nr. 03/15):

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Er-
träge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 4.532.500 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 4.834.810 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -302.310 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf -302.310 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 0 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des 
Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 0 EUR

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf -302.310 EUR
- Gesamtbetrag des veranschlagten Sonderergebnisses auf 0 EUR
- Gesamtergebnis auf -302.310 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.987.100 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.958.090 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 29.010 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 93.410 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 123.810 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -30.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -1.390 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 25.000 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -25.000 EUR

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestands auf -26.390 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 966.900 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 vom Hundert
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 vom Hundert
Gewerbesteuer auf 400 vom Hundert
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§ 6
Planansätze für Maßnahmen im Ergebnis- und Finanzhaushalt,
die mit Fördermitteln kofinanziert werden sollen, bleiben bis zur
Vorlage des Bewilligungsbescheides in der Gemeindeverwaltung
gesperrt. Die Freigabe der Mittel, auch von Teilbeträgen, obliegt
dem Gemeinderat oder der Bürgermeisterin entsprechend den
Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der
Hauptsatzung. 

§ 7
Hinsichtlich der vom Gemeinderat oder vom Bürgermeister zu ge-
nehmigenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne
von § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten die Regelungen der Haupt-
satzung.
Es gelten grundsätzlich als genehmigt: 
• über- und außerplanmäßige Ausgaben in Zusammenhang mit

Abschlussbuchungen gem. § 32 und § 40 Nr. 1 SächsKomKB-
VO (z.B. Abschreibungen); 

• über- und außerplanmäßige Ausgaben in Zusammenhang mit
Internen Leistungsverrechnungen gem. § 16 Abs. 3 und § 59
Nr. 21 SächsKomHVO-Doppik;

• über- und außerplanmäßige Ausgaben, die nur dazu dienen,
dass die Darstellung von Finanzvorgängen  entsprechend den
allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO-Doppik er-
folgt, sowie die  Kontierungsbestimmungen der VwV Kom-
munale Haushaltssystematik eingehalten werden; 

• die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu täti-
genden Mehrausgaben.

Priestewitz, 02.03.2015
Frentzen, Bürgermeisterin

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der SächsGe-
mO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs.2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat

4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist die Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.

II. Gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 SächsGemO liegt die
Haushaltssatzung 2015 mit Haushaltsplan 2015 in der Zeit vom
16.03. bis 22.03.2015 in der Gemeindeverwaltung Priestewitz,
Kämmerei, Zimmer 205, Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz
während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus:

Montag 7.00-16.00 Uhr Dienstag 8.00-18.00 Uhr
Mittwoch 7.00-16.00 Uhr Donnerstag 7.00-16.00 Uhr
Freitag 7.00-12.00 Uhr.

Priestewitz, 02.03.2015
Frentzen, Bürgermeisterin

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

3. Nachtrag vom 09.01.2014 zur Friedhofsgebühren-
ordnung für die Friedhöfe Merschwitz und 

Neuseußlitz der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Diesbar-
Seußlitz im Ev.-Luth. Kirchspiel Großenhainer Land

vom 09.02.2006

Der Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirchspiels Großenhain hat in
seiner Sitzung am 9.1.2014 die nachstehenden Änderungen der
Friedhofsgebührenordnung für die Friedhöfe Merschwitz und
Neuseußlitz der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Diesbar-Seußlitz vom
9.2.2005 in der Fassung ihres 2. Nachtrages vom 25. 11. 2010
beschlossen und erlässt hierzu den folgenden 3. Nachtrag.

Artikel I
Im § 5 (Gebührentarif) Abschnitt 1. (Nutzungsgebühren) er-
hält Ziffer 1.3 folgende Fassung:
1.3 Gemeinschaftsgräber als einheitlich gestaltete Reihengrab-

stätten mit Pflege durch die Friedhofsverwaltung gemäß § 28
a) der Friedhofsordnung (einschließlich Grabmalkosten, Fried-
hofsunterhaltungs- und Bestattungsgebühr)

1.3.1  für Urnenbeisetzung (Ruhezeit 20 Jahre) auf dem 
Friedhof Merschwitz     3.448,00 €
für Urnenbeisetzung (Ruhezeit 20 Jahre) auf dem 
Friedhof Neuseußlitz 3.459,00 €

2. Im § 5 (Gebührentarif) Abschnitt III. Bestattungs- und Bei-
setzungsgebühr erhält Ziffer 1 folgende Fassung:
1.       Grundgebühr
1.1     auf dem Friedhof Merschwitz
1.1.1  für Sargbestattung (Verstorbene bis 5 Jahre) 252,00 €
1.1.2  für Sargbestattung (Verstorbene über 5 Jahre) 398,00 €
1.1.3  für Urnenbeisetzung 173,00 €
1.2     auf dem Friedhof Neuseußlitz
1.2.1  für Sargbestattung (Verstorbene bis 5 Jahre) 266,00 €
1.2.2  für Sargbestattung (Verstorbene über 5 Jahre) 421,00 €
1.2.3  für Urnenbeisetzung (ohne Trägerleistung) 184,00 €
3. Im § 5 (Gebührentarif) Abschnitt III. Bestattungs- und Bei-
setzungsgebühr erhält Ziffer 2.3 folgende Fassung:
2.3     Trägerdienste bei Sargbestattungen auf dem Friedhof 

in Merschwitz (hoheitlich) pro Träger 27,38 €
4. Im § 5 (Gebührentarif Abschnitt IV. Gebühren für Um-
bettungen erhält Ziffer 1 folgende Fassung:
1.        Urne
1.1      auf dem Friedhof Merschwitz
1.1.1   Umbettung auf demselben Friedhof 240,00 €
1.1.2   Ausbettung bei Überführung auf einen 

anderen Friedhof 173,00 €
1.1.3   Einbettung bei Überführung von einem 

anderen Friedhof 173,00 €
1.2      auf dem Friedhof Neuseußlitz
1.2.1   Umbettung auf demselben Friedhof 262,00 €
1.2.2   Ausbettung bei Überführung auf einen 

anderen Friedhof 184,00 €
1.2.3   Einbettung bei Überführung von einem 

anderen Friedhof 184,00 €
Artikel II

Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung durch das Ev.-Luth. Re-
gionalkirchenamt Dresden am Tag nach seiner Veröffentlichung in
Kraft.    

Großenhain, am 9.1.2014
Kirchenvorstand des Ev.-Luth. Kirchspiels Großenhainer Land
gez. Pohl, Vorsitzender gez. Matthies, Mitglied
Bestätigt.
Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Regionalkirchenamt Dresden

Dresden, den 17. Febr. 2014
gez. i.V. Zimmermann, Leiter des Regionalkirchenamtes
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Umweltverschmutzung
Plastetüten, Flaschen und anderer Müll, so etwas
sieht man traurigerweise immer öfter. Die Umwelt-
verschmutzung nimmt aber leider zu. Wozu gibt es
denn Mülleimer und -tonnen, wenn die Leute ihre Ab-
fälle einfach in die Gegend werfen?
Plastik braucht hunderte von Jahren um zu verrot-
ten. Außerdem können Tiere davon fressen und des-
halb krank werden.
Auch Abgase sind ein Problem für die Umwelt. Pflanzen
sterben dadurch ab und es wird auch immer wärmer
auf der Erde.
Dabei ist unsere Umwelt so wichtig für uns, Bäume und
Pflanzen reinigen die Luft. Z.B. ein Hektar Buchenwald
kann pro Jahr bis zu 70 Tonnen Staub aus der Luft he-
rausfiltern. Eine 100jährige Buche produziert pro
Stunde ca. 1,7 Kilogramm Sauerstoff, das ist soviel
wie 50 Menschen in dieser Stunde zum Atmen benö-
tigen. Die Natur ist außerdem ein guter Freizeit- und
Erholungsort.
Tiere dienen als Nahrungsmittel. Jedes Tier und jede
Pflanze werden gebraucht. Sie alle sind Teil des Kreis-
laufs der Natur. Und deshalb finde ich es traurig , dass
immer noch viele Menschen so achtlos mit einem so
wundervollen Geschenk umgehen.
Und hier ein Beweis. Das habe ich bei einem Weih-
nachtsspaziergang an der Straße zwischen Medes-
sen und Strießen entdeckt:

Nele, Klasse 4b, GS Lenz 

Anmerkung
Die nächste Ausgabe der Online-Schülerzeitung er-
scheint im April. Hierbei handelt es sich um eine Son-
derausgabe zum Thema Tierschutz.

C. Seifert, Redaktionsleitung

Hinweise, Lob und Kritik können an folgende Mail-
Adresse gesendet werden: kinderredakteure-
gslenz@web.de

Fußball – SV Traktor Priestewitz
Sa. 07.03. 14:00 Priestewitz - SV Lok Nossen

C-Jun. 09:00 SpG Meißen - SpG PW/MW
F-Jun. 10:00 Priestewitz - SpG Stahl 2./Lok Riesa

So. 08.03. 14:00 SV Traktor Kalkreuth - Priestewitz 2.
Sa. 14.03. 14:00 Priestewitz - LSV 61 Tauscha

F-Jun. 10:30 Priestewitz - FV Zabeltitz
So. 15.03. Frauen 15:00 SpVgg Dresden-Löbtau - Priestewitz

B-Jun. 10:30 SpG Nossen/Marbach - SpG PW/MW
C-Jun. 10:30 SpG PW/MW -SpG Radeb./Berbisdorf

Sa. 21.03. C-Jun. 10:30 FV Zabeltitz - SpG PW/MW
F-Jun. 13:00 LSV 61 Tauscha - Priestewitz

So. 22.03. 15:00 SG Kreinitz - Priestewitz
15:00 SG Canitz 2. - Priestewitz 2.

Frauen 14:00 Priestewitz - Grün-Weiß Ebersbach
B-Jun. 10:30 SpG PW/MW - TSV Garsebach in Merschwitz

E-Jun. 09:30 SpG PW/MW - SV Lampertswalde
Sa. 28.03. E-Jun. 09:30 SpG PW/MW - SV Klipph./Gauernitz

F-Jun. 10:30 Priestewitz - SpG Radeburg/Berbisdorf
So. 29.03. 13:00 Frauen  FV Gröditz 1911 - Priestewitz

Information über Instandsetzungs-
maßnahmen K 8532 Talsperre bis Nauleis 
durch den Landkreis Meißen 
im Gemeindegebiet Priestewitz

Zur Beseitigung von Schäden sollen an o. g. Straßenabschnitt In-
standsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke ausgeführt werden.
Das Vorhaben dient der Substanzerhaltung und Verbesserung der
Oberflächeneigenschaften der Fahrbahn mittels profilverbessernden
Maßnahmen und Aufbringen einer dünnen Deckschicht. Die Maß-
nahme soll im Zeitraum 18.5. bis 30.6.2015 mit einer Vollsperrung
des Straßenabschnittes realisiert werden. Die  VGM sichert die Ge-
währleistung des Schülerverkehrs ab. 
Für Rückfragen stehen Ihnen auch die Mitarbeiter des Sachgebietes
Betrieb und Verkehr Herr Flach Tel. 03522/303 2623 und Frau Zie-
mek Tel. 03522/303 2624 zur Verfügung.
12.2.2015, Landratsamt Meißen, Kreisstraßenbauamt

Information zur Integrierten Rettungs-
leitstelle Dresden (IRLS DD)
Am 3.3.2015, 6.00 Uhr erfolgt die Aufgabenübertragung für die
Alarmierung und Koordinierung der nichtpolizeilichen Einsatzkräfte
des Leitstellenbereiches Riesa-Großenhain an die Integrierten Ret-
tungsleitstelle Dresden (IRLS DD). Nach 22-jähriger verantwortungs-
voller Tätigkeit der Mitarbeiter(innen) der Leitstelle Riesa im Dienste
der Daseinsfürsorge neigt sich eine erfolgreiche Ära dem Ende zu.
Die Disponenten werden ihre Tätigkeit in Dresden aufnehmen. So-
mit gehen Ortskenntnisse und Kenntnisse über Einsatzmittel und
Einsatzkräfte bzw. territoriale Besonderheiten nicht verloren. Die Ruf-
nummern der Leitstelle Riesa werden mit einer Textansage (längs-
tens  3 Monate) über die Rufnummern der IRLS DD versehen. Der
Notruf 112 wird von den Ortsnetzen des Leitstellenbereiches Riesa-
Großenhain zur IRLS DD geschwenkt.
Erreichbarkeit der Regionalleitstelle Dresden
Hilfeersuchen der Bevölkerung
Dienst Rufnummer Anmerkung
Notruf 112 Feuerwehr und Rettungsdienst
Krankentransport 0351/19222 Krankentransport
Brandmeldeanlagen 0351/19296 Brandmeldeanlagen
Kassenärztl. 116117 Nur zu den
Bereitschaftsdienst Bereitschaftszeiten
Allgemeine Einwahl 0351/50121-0
Faxeingang 0351/8155-154 Notruffax auch auf 112
email feuerwehr@dresden.de
Anmerkung: Es werden grundsätzlich alle Telefongespräche der Leitstelle Dresden aufgezeichnet.
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HERZLICHE GLüCKWüNSCHE ZUM GEBURtStAG!

Geburtstage März 2015
Martin Sang 15.03. zum 79. * Altleis
Johannes Schäfer 15.03. zum 87. * Strießen
Wolfgang Woizan 15.03. zum 77. * Priestewitz
Manfred Kranke 16.03. zum 85. * Baßlitz
Gisela Morgenstern 17.03. zum 74. * Porschütz
Erika Matschke 18.03. zum 74. * Lenz
Regina Quellmelz 20.03. zum 75. * Medessen
Rose-M. Sanders-Woizan 22.03. zum 77. * Priestewitz
Ilse Schneider 22.03. zum 77. * Stauda
Armin Ibisch 23.03. zum 77. * Strießen
Christa Littmann 23.03. zum 78. * Böhla Bahnhof
Christa Dierchen 24.03. zum 82. * Blattersleben
Ursula Werner 24.03. zum 80. * Medessen
Siegfried Engelmann 25.03. zum 74. * Priestewitz
Annelies Muschter 25.03. zum 76. * Strießen
Maria Raasch 26.03. zum 70. * Kmehlen
Werner Rücker 26.03. zum 84. * Lenz
Helmut Sachse 27.03. zum 80. * Porschütz
Walter Zehrer 27.03. zum 89. * Medessen 
Hannelore Auerswald 28.03. zum 81. * Laubach
Herta Richter 28.03. zum 88. * Kmehlen
Bärbel Rößler 28.03. zum 74. * Stauda
Marie-Luise Hirsch 29.03. zum 76. * Strießen
Adelheid Knüppel 29.03. zum 72. * Zottewitz
Werner Rother 30.03. zum 78. * Kmehlen

Roland Dingfelder 31.03. zum 75. * Medessen
Eckhard Jäpel 31.03. zum 73. * Wantewitz
Ingeborg Kobelt 31.03. zum 91. * Laubach
Maria Lück 31.03. zum 74. * Böhla Bahnhof
Hannelore Weser 31.03. zum 79. * Priestewitz 

Geburtstage April 2015
Renate Hoyer 02.04. zum 73. * Kmehlen
Rolf Morgenstern 03.04. zum 76. * Kmehlen
Anneliese ater 03.04. zum 87. * Strießen
Gerda Fischer 06.04. zum 86. * Döschütz
Gertrud Lange 06.04. zum 79. * Strießen
Werner Böhme 07.04. zum 71. * Gävernitz
Horst Rau 08.04. zum 79. * Geißlitz
Günter Breschke 09.04. zum 77. * Baselitz
Irene Hänschen 09.04. zum 83. * Nauleis
Günter Matthes 12.04. zum 83. * Böhla

Die Bürgermeisterin und die Gemeindeverwaltung gratulieren auf diesem Wege recht herzlich allen Bürgern, die in den nächsten
Tagen ihren Geburtstag feiern. Besonders möchten sie folgenden Jubilaren Glück und Gesundheit wünschen:

Die Grundschule Priestewitz und der Förderverein

laden ♥-lich zum Frühlingsfest am 20.3.2015 von 

15.30-17.30 Uhr in der Grundschule Priestewitz in Lenz ein:

♥ Sport und Spiele sorgen für Stimmung 
(bitte Hallenturnschuhe nicht vergessen)

♥ große und kleine Künstler können sich  
an den Bastelstationen versuchen 

♥ und das Schulcafe hat wieder geöffnet

Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!

Die Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule sowie 
der Förderverein der Grundschule Priestewitz e.V.

Der ZV TBA Sachsen sucht zur schnellstmöglichen Einstellung:

Kraftfahrer/in LKW für Tagestouren
zur Einsammlung von tierischen Nebenprodukten im Freistaat
Sachsen. Bedingung ist ein LKW-Führerschein mit Eintrag
„95“. Gesucht wird eine Person, die sich selbst organisieren
kann, Orientierungssinn hat und körperlich belastbar ist. 
Vergütung nach Haustarif in Anlehnung an TVöD. Probear-
beitstag ist erwünscht. 

Die Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis zum 
15. 3.2015 an: Zweckverband für Tierkörperbeseitigung

Sachsen, Herrn Knorrek, Staudaer Weg 1, 
01561 Priestewitz · Tel.: 035249/735-0

Das Kinderhaus „Villa Kunterbunt“
und die Ortsfeuerwehr Priestewitz

laden auch in diesem Jahr alle Bürgerinnen und Bürger,
und ganz besonders unsere Jüngsten,

am 28.3.2015 um 19 Uhr zu unserem 
9. Lampion- und Fackelumzug

durch unseren Ort, einem gemütlichen Abend am Lagerfeuer
mit Knüppelkuchenbacken und Gesang, zum Reden und den
Winter zu vertreiben ein.
Abmarsch 19:00 Uhr, Brunnenstraße 3 (Feuerwehrgerätehaus)
Lagerfeuer Ende Wiesenweg (Gelände Kläranlage)

Breschke    Reiche
Leiterin Kinderhaus    Wehrleiter

Der Verein „Lustiger Tausendfüßler“ lädt zum Kin-
derbekleidungs- und Spielzeugbasar herzlich ein.

Der diesjährige Frühjahrsbasar findet am Freitag, dem 20.3.2015 in
der Zeit von 8 bis 18 Uhr und am Sonnabend, dem 21.3.2015 in der
Zeit von 9 bis 14 Uhr im Haus der Freiwilligen Feuerwehr im OT Böh-
la Bahnhof, Poststraße 11a statt. Angeboten werden vor allem gut
erhaltene Kinderkleidung für den Sommer  in den Größen 50-164,
wie immer ordentlich sortiert – außerdem Spielzeug für drinnen und
draußen, und Babyzubehör in großer Auswahl. Kommen
sie stöbern und machen sie Ihr Schnäppchen! 
Die Organisatoren freuen sich auf Ihren Besuch! 
Ansprechpartner ist Frau Dörschel 
unter Telefon 035249/79759.

Zur  Goldenen Hochzeit am 13.3.2015
gratulieren wir dem Ehepaar

Gudrun & Achim Uegau
in Böhla  und wünschen Ihnen noch

viele schöne gemeinsame Jahre.
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Bestattung und Freier Redner
Hans-Georg Ziermann

fachgeprüft mit Erfahrung

01561 Lenz · Dresdner Straße 6
Telefon: Tag & Nacht 035249-71352

im Preis günstig – im Service hoch
www.ziermann-bestattungen.de

Bauland in Kmehlen 
zu verkaufen von privat

1 vollerschlossenes Grundstück 591 m²  
Informationen: Tel. 0170/9928709

Liebe Seniorinnen und Senioren
wir laden Euch recht herzlich ein: 

am 8.3.2015 Frauentagsfahrt in den Messe- 
und Veranstaltungspark Löbau zur „Frauentagsgala“
Abfahrtszeiten: 11:35 Uhr Altleis 12:00 Uhr Baßlitz

am 24.3.2015 Operettenfahrt nach Dresden
»Die verkaufte Braut«

Seniorenverein Baßlitz e.V.

Kirchliche Veranstaltungen März
Gottesdienste Lenz – Wantewitz

1.3. 10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
9.3. 19.30 Uhr Bibelwochenabend Thema II in Lenz

12.3. 19.30 Uhr Bibelwochenabend Thema V Wantewitz
15.3. 10.00 Uhr Gottesdienst in Wantewitz
22.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Lenz
29.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Wantewitz

Gottesdienste Skassa – Strießen
1.3. 10.00 Uhr Gottesdienst in Strießen
6.3. 19.30 Uhr Weltgebetstag in Strießen 

15.3. 10.00 Uhr Lektorengottesdienst in Strießen
22.3. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Skassa
29.3. 10.00 Uhr Gottesdienst in Strießen

Bibelwoche
vom Mo, 2.- Do, 5.3. 19.30 Uhr im Gemeinderaum Strießen
Gottesdienste Diesbar-Seußlitz

8.3. 8.30 Uhr Gottesdienst zum Beginn der Bibelwoche
in Merschwitz Thema I

15.3. 8.30 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der Bibel-
woche in Seußlitz Thema VII

22.3. 8.30 Uhr Gottesdienst in Merschwitz


